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Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente 
 

AAnnttrraagg  aauuff  SSttuuddiieennggaanngg--  bbzzww..  SSttuuddiieennffaacchhwweecchhsseell    
  
�  zum Sommersemester 20.....                        �  zum Wintersemester 20 ..../ .....   
  
Dieser Antrag ist zu verwenden, wenn Sie an der Universität Leipzig  eingeschrieben sind und zum nächsten 
Semester in einen Studiengang ohne Zulassungsbeschränkungen wechseln möchten. 
Bei einem beabsichtigten Wechsel in einen zulassungsbeschränkten Studiengang bzw. in ein zulassungsbe-
schränktes Fach ist eine form- und fristgerechte Online-Bewerbung erforderlich.  
Bitte informieren Sie sich vor der Beantragung des Wechsels über die gesetzlichen Regelungen (z.B. Immatri-
kulationsordnung, Prüfungsordnung) sowie sprachliche und andere Voraussetzungen für den beabsichtigten 
Studiengang. Eine Beurlaubung ist  nicht gleichzeitig mit einem Studiengangwechsel möglich (Immatrikulati-
onsordnung §21 (Abs. 4)).  
 
Matrikelnummer:  ......................... 
 
 
Name:.................................         Vorname:.............................    
 
 
geb.: ..................................           
 
 
 
Dieser Antrag ist innerhalb der Rückmeldefrist an das Studentensekretariat einzureichen. 
 
Folgende Unterlagen sind als unbeglaubigte Kopien einzureichen: 
– die Hochschulzugangsberechtigung  
– ggf. der Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung 
– ggf. der Nachweis über bereits abgelegte Zwischenprüfungen 
– ggf. das Zeugnis über ein bereits abgeschlossenes Studium  
– für den Abschluss polyvalenter Bachelor im Lehramt das phoniatrische Gutachten 
 
Bitte beachten Sie: 
Im Falle des Einwechselns in ein höheres Fachsemester ist durch den zuständigen Prüfungsausschuss die  Ein-
stufung in das entsprechende Fachsemester vorzunehmen (siehe umseitige Tabelle). Eine Bearbeitung des 
Antrages ist erst möglich, wenn vom Prüfungsausschuss die verbindlichen Einstufungen sowie alle weite-
ren Immatrikulationsvoraussetzungen nachgewiesen sind.  
Erst nach Verbuchung des Studiengangwechsels in der Datenbank können Sie sich – die Entrichtung des fälli-
gen Semesterbeitrages vorausgesetzt – über das Internet sowie am SB-Terminal unter Benutzung Ihrer UniCard 
neue Studienbescheinigungen ausdrucken. 
 

 
 
 Angestrebter Abschluss im beantragten Studiengang (zutreffendes bitte ankreuzen):   
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� Bachelor of Arts    �  Diplom  
 �   Bachelor of Science   �  Staatsexamen 
 �   polyvalenter Bachelor Lehramt  �  Magister 1 Hauptfach/2 Nebenfächer                                         
 �  Staatsprüfung Lehramt an Mittelschulen �  Magister 2 Hauptfach                                            
 �  Staatsprüfung Lehramt an Grundschulen �  Erste theologische Prüfung der Landeskirche                                            
�  Staatsprüfung Lehramt an Förderschulen  
�    Staatsprüfung Lehramt an Gymnasien     

 
1. Studienfach  
 
 

2. Studienfach 3. Studienfach 

Fachsemester 

 
 

Fachsemester Fachsemester 

 
Die für die Einstufung erforderlichen Leistungsnachweise sind dem Prüfungsausschuss vom Studenten vorzule-
gen: 
 

 
Verbindliche Einstufung durch 
den Prüfungsausschuss: 
 
 
         FS: ............. 
 
 
 
Datum, Stempel, 
Unterschrift 

 
Verbindliche Einstufung durch  
den Prüfungsausschuss: 
 
 
        FS:................ 
 
 
 
Datum, Stempel, 
Unterschrift  

 
Verbindliche Einstufung durch 
den Prüfungsausschuss: 
 
 
         FS :........... 
 
 
 
Datum, Stempel, 
Unterschrift 

 
Ich versichere, dass 
 
1. die von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen, 
2. ich nicht  eine für den Abschluss gewählten Studienganges erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden  
    habe und  
3. ich nicht im gewählten Studiengang oder einem Studiengang mit gleicher fachlicher Ausrichtung an einer  
    deutschen Hochschule innerhalb von 4 Fachsemestern keinen in der Prüfungsordnung vorgesehenen  
    Leistungsnachweis erbracht habe.  
 
Mir ist bekannt, dass unwahre Angaben zur Verweigerung und ggf. zur Aufhebung der Entscheidung führen 
können. 
 
 
 
 
 
Datum: ............... .     Unterschrift:.......................... 


